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LK Latein 13/1


2. Schulaufgabe am 15.12.1998 (Gesellschaft und Recht in Rom)








In einem Gespräch mit seinem Bruder Quintus und Atticus wird Cicero um Regeln für die rechte Lebensführung gebeten:





Quintus:	Nec Lycurgi leges neque Solonis (...) nec nostras duodecim tabulas nec plebiscita desidero, sed te existimo cum populis tum etiam singulis hodierno sermone leges vivendi et disciplinam daturum.


Marcus:	(...) Profecto ita res se habet, ut - quoniam vitiorum emendatricem(1) legem esse oportet commendatricemque(2) virtutum - ab ea vivendi doctrina ducatur(3). Ita fit, ut mater omnium bonarum rerum sit sapienta (...), qua nihil a dis immortalibus uberius, nihil florentius, nihil praestabilius hominum vitae datum est. Haec enim nos (...) docuit, ut nosmet ipsos nosceremus, cuius praecepti tanta vis est, ut ea non homini quoipiam(4), sed Delphico deo tribueretur. Nam qui se ipse norit, aliquid se habere sentiet divinum ingeniumque in se suum sicut simulacrum(5) aliquod dicatum(6) putabit, tantoque munere deorum semper dignum aliquid faciet et sentiet.	(119 IW)


--------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) emendatrix,icis (f.): die "Verbesserin”; die "Ausmerzerin" (Verbale Übersetzung!)


(2) commendatrix,icis (f.): die "Empfehlerin"; die Förderin (Ebenfalls verbal übersetzen!)


(3) ducere: (hier:) ableiten; herleiten


(4) quoipiam = cui-piam = cui-quam


(5) simulacrum: Ergänze den Genitiv 'dei' oder 'deorum'


(6) dicatum: Ergänze den Dativ 'deo' oder 'dis'








I. Übersetzen Sie den obigen Text ins Deutsche





II. Zusatzaufgaben


1.	Zitieren Sie aus den Zeilen 1-7 des Übersetzungstextes 4 verschiedene Stilmittel mit den entsprechenden Fachtermini (nicht: Alliteration; Brachylogie; Ellipse; Homöoteleuton; Hyperbaton!)	(2 BE)





2.	Der Versionstext ist Ciceros 'De legibus' entnommen.�Welchem literarischen Vorbild (Autor? Werk?) folgt Cicero mit diesem Werk und inwiefern kann hier von einer noch weiter gehenden Analogie gesprochen werden?


(2 BE)





3. Duodecirn tabulae;


VIII,2:	SI MEMBRUM RUPSIT, NI CUM EO PACIT, TALIO ESTO.


VIII,4:	SI INIURIAM FAXSIT, XXV POENAE SUNTO.





Zitieren Sie 3 altlateinische (archaische) Formen aus den obigen Bestimmungen und geben Sie für eine davon die klassische Form an!	(2 BE)





Erläutern Sie anhand von VIII,2 eine (syntaktische) Besonderheit, die dem Grundsatz "leges breves esse oportet" (Seneca, Ep.94,38) entspricht!	(2 BE)





Zeigen Sie an VIII ,4 das typische Grundschema der Bestimmungen des 12-Tafel-Gesetzes auf (mit Fachbezeichnungen)!	(2 BE)





Erläutern Sie kurz die Bestimmung VIII,2 (u.a. den Begriff 'talio')	(2 BE)


und vergleichen Sie mit dem modernen Strafrecht (das neben einer staatlichen Bestrafung auch die Möglichkeit von Schmerzensgeldzahlungen vorsieht): Wo sehen Sie Vor- oder Nachteile? Welches Vorgehen entspricht (oder entspräche) mehr Ihren persönlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit?


(Begründen Sie Ihre Stellungnahme!)	(4 BE)





4.	Beschreiben Sie den Ablauf eines Legisaktionen- oder Formularprozesses in seinen wesentlichen Zügen1)! Nennen und erklären Sie dabei auch die wichtigen juristischen Termini!)	(4 BE)





5.	Nennen und erläutern Sie 3 romische Rechtsquellen (außer 'leges', 'plebiscita' und 'senatus consulta'). Nennen Sie dabei den Titel eines juristischen Werkes2) und dessen Autor; erklären Sie auch den Begriff 'edictum perpetuum'!	(4 BE) 


--------


24 BE


=====





1) ohne die Vollstreckung!


2) mit kurzer Angabe des Inhalts


�
Musterlösung:





LK Latein 13/1


2. Schulaufgabe am 15.12.98  -  Erwartungshorizont





I. Version:





Q.:	Weder die Gesetze des Lykurg noch die des Solon (...) noch unser 12-Tafel-Gesetz oder unsere Plebiszite ersehne ich mir (weder nach ... habe ich Verlangen), sondern ich glaube, dass du in dem heutigen Gespräch sowohl den Völkern als auch insbesondere der Einzelperson Gesetze u. Regeln für die rechte Lebensführung (Gesetze für die rechte Lebensführung u. die dazu gehörige Lehre) vermitteln wirst.





M.:	(...) In der Tat verhält es (= die Sache) sich so, dass <das Gesetz> - da es ja Fehler ausmerzen u. gute Eigenschaften fördern soll - von dieser Lehre für die rechte Lebensführung sich ableitet.1) Daraus folgt (wö.: so geschieht es), dass die Mutter aller guten Dinge die Weisheit ist, das Fruchtbarste, Strahlendste und Vorzüglichste, was dem Menschenleben von den unsterblichen Göttern verliehen ist. Diese lehrte uns nämlich (...), uns selbst zu erkennen - eine Weisung von so großer2) Gewalt (= Bedeutung; Wichtigkeit; Wirkkraft), dass sie nicht irgendeinem Menschen, sondern dem Delphischen Gott zugeschrieben wurde.


Denn wer sich selbst erkannt hat, wird fühlen (merken; sich bewusst werden), dass er etwas Göttliches besitzt, er wird seinen ihm innewohnenden schöpferischen Geist gleichsam als eine Art geweihtes Abbild der Gottheit ansehen und immer so handeln, denken und fühlen, dass es eines so großen Geschenks der Götter würdig ist. 








Anmerkungen:


1)	Weitere mögliche (vom Verfasser wohl nicht intendierte) Version:


... dass - da das Gesetz ... - von diesem die Lehre von der rechten Lebensführung abgeleitet wird





2)	Statt der Apposition ist auch eine Üs. wie bei relat. Satzanschluss möglich: ... zu erkennen;  die Bedeutung dieser Weisung ist so groß, dass ...








II. 1.	Polysyndeton	(nec ... neque ... nec ... nec  Z.1 f.)


(ingeniumque ... tantoque; Z.11 f.)


Chiasmus	(vitiorum emendatricem ... commendatricemque virtutum: Z.4 f.)


Trikolon, Anapher, Parallelismus [mit Hyperbaton u. Homöoteleuton] (nihil ... uberius, nihil florentius, nihil praestabilius: Z.7; evtl. auch als Klimax und Asyndeton betrachtbar)


Personificatio	(mater omnium rerum bonarum: Z.6)


Antithese	(non homini quoipiam, sed Delphico deo: Z.9 f.)


Vergleich 	(sicut simulacrum aliquod: Z.11; [mit 'echter' Alliteration: se suum sicut sicut simulacrum])





4 dieser Stilmittel genügten.








�
2.	Liter. Vorbild: Platons Werk über die Gesetze (Nomoi)


	Analogie: Beide lassen dem staatstheoretischen Hauptwerk (Politeia bzw. De re publica) als Ergänzung ein Werk über die Gesetze (= Konkretisierung der Gerechtigkeit als Basis des Gemeinwesens) folgen








3.	a)	rupsit	=	kl. ruperit





�pacit	entspr.	kl. paciscitur





faxsit	=  	kl. fecerit





b)	Um größtmöglicher Knappheit willen (s. Zitat) wird das Subjekt (Beklagter, Kläger oder Richter), manchmal auch das Objekt weggelassen, sofern der Gesetzestext dadurch nicht unverständlich oder zweideutig wird; im vorliegenden Fall sind als Subjekt “der Beklagte” (oder “jemand”), als Dativobjekt “dem Kläger” (oder “einem anderen”) zu ergänzen. Dank der Kürze ist der Wortlaut des Gesetzestextes leichter zu merken.





c)	Die einzelne Gesetzesbestimmung besteht meist aus einer Protasis (wenn-Satz), der den juristischen Tatbestand (z.B. das Vergehen) beschreibt, und der Apodosis (oft mit Imo. II), die die rechtliche Folge (Z.B.Strafe) festlegt. In V111,4 nennt der si-Satz als Protasis eine leichtere Körperververletzung u. der Hauptsatz mit Imp.Fut. als Strafe 25 As.





d)	In VIII 4 wird für schwere (irreparable) Körperverletzung (z.B. Verstümmlung), falls kein-Vergleich zustande kommt, Vergeltung von Gleichem mit Gleichem bestimmt. 'Talio' ist abgeleitet von 'talis'=so beschaffen sc. wie der Schaden.


Vorteile:	abschreckende Wirkung (?); erleichtert Bereitschaft des Beklagten zur gütlichen Einigung ungemein; evtl. gerechter als andere Arten von Sühneleistungen; befriedigt Rachedurst des Geschädigten u. seiner Angehörigen (für einen Augenblick) sowie ihr subj. Gerechtigkeitsgefühl


Nachteile:	der Schaden wird weder beseitigt, noch wiedergutgemacht, noch vergütet, sondern verdoppelt; der Geschädigte begibt sich auf das Niveau des Täters herab (allerdings mit Erlaubnis durch das Gesetz)


Persönliche Stellungnahme (z.B.):	heutige Rechtsprechung in Deutschland gewährt dem Täter in großem Umfang mildernde Umstände (z.B. bei Verkehrsunfällen und Delikten unter Alkoholeinfluss) und Aussetzung der Strafe zur Bewährung (z.B. bei Ersttätern u. Straftätern bis 21 J.) . was mit Sicherheit nicht abschreckend wirkt ("einmal ist keinmal!"), die Würde der menschlichen Person u. ihr Recht auf körperliche u. moral. Unversehrtheit als höchstes Rechtsgut nicht mit Nachdruck schützt und dem Gerechtigkeitsgefühl des Opfers oder der hinterbliebenen Angehörigen u. Freunde nicht Genüge tun kann.


Vielleicht sollte sich die Justiz auch mehr bemühen, sinnvollere sozial produktivere Strafen als Freiheitsentzug zu finden.








4.	Einleitung:	Private Vorladung des Beklagten dch. den Kläger ("in ius vocatio") mit Folgepflicht





Eigentlicher Prozess in 2 Phasen:


a)	Verfahren vor dem Gerichtsmagistrat (meist Prätor) = "in iure":


Feststellung, ob Voraussetzungen für Prozess gegeben u. Klaganspruch besteht.


Beim Legisaktionenverf. musste von beiden Parteien das Streitobjekt (oder dessen symb. Darstellung) mit einer festuca berührt u. dabei der Besitzanspruch fehlerfrei mit einem feierlichen Spruch bekräftigt werden.


Beim Formularprozess: freiere Verhandlg. vor dem Prätor.


Waren die Voraussetzungen gegeben, bestimmte der Pr. einen Geschworenenrichter (iudex) sowie die Modalitäten für den Klaganspruch u. die Z. Phase des Verfahrens u. gibt sie in der "litis contestatio" (= Streitbefestigung") bekannt ( beim Formularpr. als Schriftformel redigiert u. ausgehändigt).





Zu einem neuen Gerichtstermin erfolgt die 2. Phase des Verfahrens:


das Verfahren vor dem Geschworenenrichter = "apud iudicem":


Untersuchung der Argumente der Prozessgegner u. Fällung des Urteils (condemnatio oder absolutio), wenn kein Vergleich zustande kommt, entsprechend den Vorgaben des Prätors oder seiner Schriftformel.





5.	a)	Amtsrecht (ius honorarium)


Prätoren, kur. Ädilen, Provinzstatthalter u. deren Quästoren besaßen das "ius edicendi", d.h. das Recht, Rechtsgrundsätze u. Modalitäten für die Rechtsprechung für ihr Amtsjahr in einem Erlass festzulegen. Dieses 'edictum praetoris' wurde vom Amtsnachfolger ganz oder teilweise übernommen, so dass allmählich ein festes Amtsrecht entstand ("edictum tralaticium"), das schließlich 131 n. Chr. von Hadrian zus.gefasst u. nach Bestätigung dch. den Senat als "edictum perpetuum" als unveränderlich festgesetz wurde.





Juristenrecht (responsa prudentium)


Interpretation der XII tabulae zunächst dch. pontifices, später Rechtsbeistand dch. patronus; der wachsende Gesetzesumfang machte allmählich Fachjuristen (iuris periti) nötig. In der Kaiserzeit erhielten deren hervorragende Vertreter das "ius respondendi", d.h. das Recht zu einer allgemein verbindlichen Rechtsauskunft. Prätoren u. Kaiser bedienten sich für ihre Edikte deren Hilfe.





c)	Kaiserrecht (constitutiones principum)


z.B. öffentliche Erlasse (edicta), wie die constitutio Antoniniana Kaiser Caracallas 212 n.Chr., die allen Freien des Röm. Reichs das röm. Bürgerrecht verlieh.


Zunächst Rechtsquelle neben den traditionellen, seit 2./3. J
